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1. Hintergrund & Problematik



Entgelte in WfbM

 WfbM müssen Beschäftigten ein Entgelt zahlen, das aus Grundbetrag, 
Arbeitsförderungsgeld (AFÖG) und individuellem Steigerungsbetrag
besteht (§ 221 Abs. 2 SGB IX)

 für die Berechnung des individuellen Steigerungsbetrages ist eine 
Entgeltordnung zu hinterlegen
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1. Hintergrund & Problematik

Individueller Steigerungsbetrag

"Der Steigerungsbetrag bemisst sich nach der individuellen Arbeitsleistung 

der behinderten Menschen, insbesondere unter Berücksichtigung von 

Arbeitsmenge und Arbeitsgüte.“ 

(§ 221 Abs. 2 SGB IX; eigene Hervorhebung)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Individuelle Arbeitsleistung vs. Ausschüttung aus Arbeitsergebnis„insbesondere“ Arbeitsmenge > nicht immer zu beeinflussenArbeitsgüte > Güte des Produktes? Güte des Prozesses? > „Güte“ oftmals subjektiv (Bsp.: Gastronomie)



Individueller Steigerungsbetrag

 § 221 Abs. 2 SGB IX ist vage, interpretationsbedürftig und z.T. 
widersprüchlich

 keine Konkretisierung in der Rechtskommentierung oder durch richterliche 
Urteile

 bestimmte Fragen der Entgeltbemessung werden überhaupt nicht 
angesprochen, z.B.:

 Wie oft ist die individuelle Arbeitsleistung zu bemessen?

 Wer nimmt die den Entgelten zugrundeliegende Bemessung der Entgelte vor?

 z.T. kein arbeitswissenschaftliches know-how zur Konzipierung von 
Entgeltordnungen
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Stufenweise Erhöhung des Steigerungsbetrags bis 2023

 jährliche Erhöhung des Grundbetrags von 89 Euro (im Jahr 2019) auf 119 Euro (im Jahr 
2023) ► die Bedeutung des individuellen Steigerungsbetrags wird in den kommenden 
Jahren durch die Anhebung des Grundbetrags voraussichtlich abnehmen

Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages im Juni 2019

 Die Bundesregierung ist aufgefordert, „innerhalb von vier Jahren unter Beteiligung der 
Werkstatträte, der BAG WfbM, der Wissenschaft und weiterer maßgeblicher Akteure zu 
prüfen, wie ein transparentes, nachhaltiges und zukunftsfähiges Entgeltsystem 
entwickelt werden kann“ (Bundestags-Drucksache 19/10715).

 berührt werden zahlreiche Aspekte, u.a. Steigerung der Werkstattentgelte, Steigerung 
der Wirtschaftlichkeit uvm.
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Forschungsfragen

1. Welche Kriterien sollten bei der Bemessung des individuellen 
Steigerungsbetrages verwendet werden?

2. Wie sollten bzw. könnten die Konzeptionsprozesse einer 
Entgeltordnung in WfbM geregelt sein?

3. Wie sollte die Anwendung einer Entgeltordnung in WfbM geregelt sein?

4. Inwiefern ist eine bundesweit geltende Rahmenentgeltordnung für alle 
WfbM umsetzbar?
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Sample

 14 Interviews mit WfbM-externen Expert*innen aus

 Verwaltung

 Arbeitsrecht

 Gewerkschaft

 Beratung

 Forschung/Wissenschaft

 WfbM-Geschäftsführung
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Auswertung entlang von Gerechtigkeitsdimensionen (nach Reichmann 2004: 1114ff.)

Dimension Inhalt

Anforderungsgerechtigkeit
• berücksichtigt wird der Schwierigkeitsgrad der jeweiligen Arbeitsplätze

• entlohnt werden Anforderungen an die Arbeitskraft, nicht das Arbeitsergebnis

Leistungsgerechtigkeit
• berücksichtigt wird das konkrete Arbeitsergebnis

• entlohnt wird die individuelle Arbeitsleistung

Verhaltensgerechtigkeit
• berücksichtigt wird das Maß an Anstrengung

• entlohnt wird die Mühe, die sich eine Person gegeben hat

Sozialgerechtigkeit
• berücksichtigt wird der Bedarf zum Lebensunterhalt

• entlohnt werden bestimmte soziale Kriterien (z.B. Alter oder Kinderzahl)

Marktgerechtigkeit
• berücksichtigt werden Angebot und Nachfrage des Arbeitsmarktes

• die Löhne entsprechen den durchschnittlichen Marktlöhnen

Qualifikationsgerechtigkeit
• berücksichtigt wird die Befähigung der Arbeitskraft

• entlohnt wird das Potential der Arbeitskraft
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3. Ergebnisse & Empfehlungen



Reformbedarf zu § 221 Abs. 2 SGB IX

 bei „Arbeitsmenge“ und „Arbeitsgüte“ handelt es sich um veraltete 
arbeitswissenschaftliche Begriffe

 beide Begriffe sind als Konkretisierung für die Entgeltbemessung lediglich für 
einen bestimmten Tätigkeitsbereich anwendbar (industrielle, repetitive 
Tätigkeiten) 

 für einen Großteil der auch in WfbM erbrachten Tätigkeiten (Dienstleistungen, 
Landwirtschaft etc.) sind „Arbeitsmenge“ und „Arbeitsgüte“ keine adäquaten 
Entgeltkriterien

► Reform des § 221 Abs. 2 SGB IX: zweiten Teil des Satzes („insbesondere 
unter Berücksichtigung von Arbeitsmenge und Arbeitsgüte“) streichen, 
mindestens aber umformulieren

3. Ergebnisse & Empfehlungen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Es ist eine Stärke und ein Erfordernis in dem fraglichen Paragrafen, Anforderungen so zu formulieren, dass sie der erheblichen Heterogenität der WfbM-Landschaft und der Vielfalt von Schwerpunkten, (Dienst-)Leistungen, Leitbildern sowie lokaler, institutioneller und infrastruktureller Verortung Rechnung tragen. Der Hauptsatz ermöglicht entsprechende Vielfalt. Das „insbesondere“ im Nebensatz entfaltet allerdings die Wirkung einer verpflichtenden Konkretisierung und wird als einzige Orientierung vielfach aufgegriffen. Allerdings sind „Arbeitsmenge“ und „Arbeitsgüte“ keine geeigneten Kriterien. „Arbeitsmenge“ mag in Produktionsprozessen erfass- bzw. zählbar sein, in den zunehmend dienstleistungsorientierten Arbeitsbereichen ist dieses Kriterium hingegen kaum anschlussfähig. Es wird aber als verpflichtend wahrgenommen und vielfältig interpretiert, wenn nicht gar mühselig eingebunden. „Arbeitsgüte“ ist zu auslegungsbedürftig und erhöht das Risiko der pädagogischen Fehlnutzung und Sympathiehonorierung („Nasenfaktoren“). In weiteren Untersuchungen wäre aus unserer Sicht zu prüfen, ob der Steigerungsbetrag überhaupt individualisiert zu bemessen und zu vergeben ist, wie es derzeit im ersten Teil von § 221 Abs. 2 SGB IX festgeschrieben ist. Ob und warum dies weiterhin sein muss – die beiden anderen Bestandteile des Entgeltes sind pauschaliert und die erzielten Steigerungsbeträge sind vielfach gering –, erfordert u.E. dringend eine weiterführende sozialrechtliche und sozialpolitische Debatte. Wir sehen die Aspekte des Wettbewerbs und der Anerkennung zwar als fruchtbar an, aber schon die Anrechnung des Steigerungsbetrags auf Leistungen der Sozialhilfe konterkariert sein Anerkennungspotenzial. Zugleich erzeugt die Maßgabe der Individualisierung eines der drei Entgeltbestandteile einen immensen Ressourcenaufwand bei der Konzeption von Entgeltordnungen und der Umsetzung im Alltag von WfbM.



Anforderungen der Tätigkeiten, nicht Verhalten von Einzelpersonen! 

 Anforderungen als Grundlage von Tarifsystemen (siehe z.B. Genfer 
Schema, REFA)

 Mit welchen körperlichen Belastungen und Anforderungen geht die Tätigkeit 
einher?

 Mit welchen geistigen Belastungen und Anforderungen geht die Tätigkeit einher?
 Umgebungseinflüsse etc.

 ggf. zusätzliche Anpassung an die jeweilige WfbM in Form von Zulagen 

 jährliche Einstufung + Veränderung/Anpassung des Steigerungsbetrages, 
wenn sich Anforderungen der Tätigkeit ändern, keine Bewertung pro 
Tag/Woche/Monat

► Arbeitsplatzbewertung unabhängig von den Individuen und Verhalten
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Inwiefern die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten und die mit einem Arbeitsplatz einhergehenden Tätigkeitsanforderungen übereinstimmen, bedarf einer kontinuierlichen Überprüfung. Diese Fokussierung kann, so unsere Einschätzung auf Basis der Interviews, der oben kritisierten pädagogischen Fehlnutzung und Sympathiehonorierung („Nasenfaktoren“) vorbeugen und zu Versachlichung der Entgeltbemessung beitragen. Um das relevante rehabilitative und pädagogische Element dennoch zu berücksichtigen, scheint die Einbindung von Qualifikationsgerechtigkeit Chancen zu bieten. Damit die Anforderungen einer als attraktiv bewerteten Tätigkeit erfüllt werden können, sind Fort- und Weiterbildung unerlässlich. Beide sind ohnehin als Be-standteil des Angebotes im Arbeitsbereich von WfbM vorgeschrieben und könnten explizit in Form von Zulagen für erfolgreich absolvierte Bildungsangebote und implizit durch den Aufstieg in höhere Entgeltgruppen in die Entgeltbemessung einbezogen werden.Vermeidung von Verhaltenskriterien: weil erstens als pädagogische Konsequenz oder Sanktion diskriminierend und infantilisierend (Vergleich zum „Taschengeld“), weil zweitens schwieriger Gegenstand im Kontext von Behinderungen (Medikamente wirken sich z.T. massiv auf die Möglichkeit und Qualität der Verhaltenssteuerung aus)



Einbindung von Marktkriterien weder nötig noch geeignet

 Vorgabe zur Ausschüttung von 70 Prozent des Arbeitsergebnisses bildet 
bereits mehr Marktabhängigkeit im Entgelt ab, als in den Vergütungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes i.d.R. üblich
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Differenzierung von besonders und weniger gewinnbringenden Tätigkeiten in einer WfbM und die entsprechende Beteiligung der darin involvierten Beschäftigten würde wohl eher zu Ungerechtigkeit, Unmut und Neid führen, zumal behinderungsbedingt nicht jede*r Beschäftige alle Tätigkeiten ausführen kann und in einer Rehabilitationseinrichtung auch weniger gewinnbringende Arbeitsbereiche für die WfbM als komplexe Organisation wertvoll sind.



Mitbestimmung

 Entgelte (Konzipierung, Bemessung, Änderung etc.) sind 
mitbestimmungspflichtige Gegenstände

 Recht und Pflicht des WfbM-Rats zur Mitbestimmung über Konzeption, 
Evaluation und Umsetzung von Entgeltordnungen = aktive Beteiligung, nicht 
Abnicken von Vorlagen

 relevante Informationen müssen dementsprechend aufbereitet sein (z.B. 
Leichte Sprache) 

 Methodenbedarf +  Zugang zu Fortbildung und Beratung durch Expert*innen 
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Flankierende Befunde 

 i.d.R. sind die Steigerungsbeträge relativ gering

 Anteil des Steigerungsbetrages am Gesamtentgelt wird voraussichtlich 
weiter zurückgehen (Erhöhung des Grundbetrages bis 2023), daher 
Verhältnismäßigkeit des Konzeptionsaufwands beachten

 Entwicklung von Entgeltordnung als Teilbereich von Organisations- und 
Personalentwicklung

 juristische Unterstützung bei der Entwicklung von Entgeltordnungen

 Einarbeitung von neuem Tarifpersonal bedenken und ernst nehmen
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Zum Nach- und Weiterlesen

Bendel, Alexander/Richter, Caroline (2021): 
Entgelte und Entgeltordnungen in 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung: 
Reformbedarfe und 
Handlungsempfehlungen. In: IAQ-Report.

Online unter: 

https://duepublico2.uni-
due.de/servlets/MCRFileNodeServlet/duepub
lico_derivate_00073728/IAQ-Report_2021-
02.pdf
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Richter, Caroline / Bendel, Alexander (2020): 
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Alexander Bendel

Universität Duisburg-Essen

Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) 

0203. 379 – 4529

alexander.bendel@uni-due.de

Kontakt

Dr. Caroline Richter

Universität Duisburg-Essen

Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) 

0203. 379 – 584

caroline.richter@uni-due.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Mehr unter 

2:1 Forschungsinstitut Arbeit GbR 

https://www.forschungsinstitut-arbeit.de/
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